Entwurf

Seite 2 / 4

Vereinbarung

betreffend gemeinsamer elterlicher Sorge

zwischen
(Vater)
und
(Kind)
vertreten durch seine Mutter
(Mutter)
Familiensituation

(Mutter)              , und              (Vater), leben mit dem gemeinsamen Kind ……….., geb. …………….., …………… Staatsangehöriger, in Hausgemeinschaft.

(Mutter)  arbeitet teilzeitlich zu …% für die Firma. Während dieser Zeit wird das gemeinsame Kind, …………… , in der privaten Kinderkrippe ………… / von der Tagesmutter ……….. betreut.

(Vater)    ist selbständig erwerbend / voll erwerbs​tätig. Bedingt durch seine Erwerbstätigkeit  ist der Kindsvater ……………………..
Die Eltern (Mutter)    und (Vater) wollen die Elternverantwortung für das Kind …………… gemeinsam wahrnehmen und unterbreiten der Vormundschaftsbe​hörde Menzingen die folgende Vereinbarung gemäss Art. 298 a Abs. 1 ZGB zur Genehmi​gung.
Vereinbarung

(Mutter)    , geb. …………. , und (Vater)    , geb. ………….. , beantragen der zu​ständigen Vormundschaftsbehörde, ihnen die gemeinsame elterliche Sorge über ihr Kind ……………….., geb. ……………, zu übertragen. Sie haben sich über ihre Anteile an der Betreuung des Kindes und die Verteilung der Unter​haltskosten wie folgt geeinigt:
1. Betreuung

1.1 Für die Dauer der Hausgemeinschaft

Das Kind ……………… lebt im gemeinsamen Haushalt der nicht verheirateten Eltern und wird mehrheitlich, insbesondere während der beruflich bedingten Abwesenheit des Vaters, von der Mutter betreut.
Der Vater beteiligt sich im Rahmen seiner Möglichkeiten an der Betreuung des Kindes, er übernimmt namentlich die Betreuung während persönlicher und / oder berufsbeding​ter Abwesenheit der Mutter und gemeinsam mit der Mutter an Wochenenden.

Die Ferien verbringen die Eltern gemeinsam mit ihrem Kind ………….. .

Die Erziehungsverantwortung nehmen die Eltern gemeinsam wahr, sie verständigen sich über die notwendigen Entscheidungen im Alltag. Insbesondere alle Entscheidungen von grösserer Tragweite, welche allfällige medizinische und psychologische Betreuung, Einschulung und die weitere schulische und berufliche Laufbahn betreffen, werden von den Eltern gemeinsam getroffen.

1.2 Bei Auflösung der Hausgemeinschaft


Im Falle der Auflösung des gemeinsamen Haushaltes steht die Obhut über das Kind der Mutter zu. Die Aufteilung der Betreuung wird unter Berücksichtigung der tatsächlichen Lebensverhältnisse der beiden Eltern im Zeitpunkt der Auflösung des gemeinsamen Haushaltes vereinbart.


Die Eltern regeln das Besuchsrecht in eigener Verantwortung und unter Rücksicht​nahme auf die Bedürfnisse und die Meinung des Kindes in gegenseitigem Einverneh​men.


Im Konfliktfall gilt die folgende Minimalregel:

a)
Der Vater ist berechtigt, ……………… , geb. …………… , jeweils am 1. und 3. Wochen​ende, von Samstagmorgen bis Sonntagabend zu sich auf Besuch zu neh​men.

b)
Er ist überdies berechtigt, mit …………………. zwei Wochen Ferien pro Jahr zu verbrin​gen sowie ……….. an zwei gesetzlichen Feiertagen zu sich auf Besuch zu nehmen.

c)
Die Ferien müssen jeweils min. 2 Monate im Voraus, die Feiertagsbesuche jeweils min. 3 Wochen im Voraus mit der Mutter abgesprochen werden.

d)
Die Ausübung des Besuchsrechtes erfolgt auf Kosten des Besuchsberechtigten.

e)
Bei Konflikten über das Besuchsrecht oder Fragen der Erziehung, welche die Eltern nicht selber lösen können, suchen sie eine geeignete Fachstelle auf.


Die Eltern nehmen zur Kenntnis, dass die Regelung des persönlichen Verkehrs bei erhebli​cher Veränderung der Verhältnisse angepasst werden kann, unter Vorbehalt der erneuten vormundschaftlichen Genehmigung (Art. 275 Abs. 1 ZGB). 

2. Unterhalt

2.1 Für die Dauer der Hausgemeinschaft


Die Eltern kommen gemeinsam für den Unterhalt des Kindes auf. Sie verständigen sich über den finanziellen Beitrag, den sie leisten, unter Berücksichtigung der getroffenen Aufteilung der Betreuung. 

2.2 Bei Auflösung der Hausgemeinschaft

(Vater)   , geb. ……….., verpflichtet sich, in Kenntnis seiner elterlichen Unter​haltspflicht gegenüber seinem Kind …………… , geb. …………….. , das er am (Datum)    beim Zivilstandsamt ……………. anerkannt hat,

a)
zur Bezahlung von folgenden monatlichen Unterhalts​beiträgen:


Fr. 
      .--
von der Geburt bis zum vollendeten 6. Altersjahr


Fr. 
      .--
vom   7. bis zum vollendeten 12. Altersjahr


Fr. 
      .--
vom 13. Altersjahr bis zum ordentlichen Abschluss der Ausbildung,



mindestens bis zur Mündigkeit.

b)
Zur Geltendmachung und zusätzlichen Bezahlung der ihm zustehenden Kinderzula​gen, sofern und soweit sie nicht anderweitig bezogen werden.

c)
Die Unterhaltsbeiträge und allfällige Kinderzulagen sind monatlich im Voraus an die Mutter zu entrichten.

d)
Die Unterhaltsbeiträge gemäss Ziffer 1 beruhen auf dem Landesindex der Konsu​men​tenpreise des Bundesamtes für Statistik per Ende …. 2009 von xxx  Punkten (Basis Dezember 2005). Sie sind jährlich auf den 1. Januar dem Indexstand Ende Novem​ber des Vorjahres proportional anzupassen und auf ganze Franken aufzurunden, erstmals per 1. Januar 2010.


Der neue Unterhaltsbeitrag wird mit folgender Formel berechnet:

	    neuer Unterhaltsbeitrag   =
	ursprünglicher Beitrag    x    neuer Indexstand

--------------------------------------------------------------
                   ursprünglicher Indexstand


2.3 Bei ausserordentlichen Unterhaltskosten (Ausbildung, Zahnkorrekturen, Sportausübung) verständigen sich die Eltern über die Beteiligung an den Kosten, die den ordentlichen Unterhalt übersteigen.

2.4
Vertraglich festgelegte Unterhaltsbeiträge können bei erheblicher Änderung der Verhält​nisse angepasst werden (Art. 287 Abs. 2), unter Vorbehalt der erneuten vormundschaft​lichen Genehmigung (Art. 287 Abs. 1 ZGB).

6313 Menzingen, den ………………………. 


Die Mutter:
......................................................



(Mutter)
Der Vater:
......................................................



(Vater)

Genehmigungsvermerk

Dieser Vertrag wurde mit Beschluss des Gemeinderates Menzingen gemäss Art. 287 Abs. 1 ZGB am ............................ vormundschaftlich genehmigt.

GEMEINDERAT  MENZINGEN
Margrit Hegglin
Peter Bugmann 
Gemeindepräsidentin
Gemeindeschreiber
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